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Zitat von madhef

Das ist definitiv eine Fehlinfo. Sowohl bei Beamten als auch Angestellten abgedeckt.
Bei Angestellten befreit gem. SGB VII selbst regelwidriges Verhalten des Versicherten
nicht von der Pflicht der Versicherung zur Leistung.

Ist das sicher? Bei unserem Umzug wollte die SL auch, dass Kollegen auf Leitern steigen oder
Tafeln anschrauben etc, um den Hausmeister zu entlasten. Wir haben dann als PR darauf
bestanden, dass wir diese Anweisung schriftlich bekommen, eben für die Versicherung für den
Fall, dass etwas passiert. Plötzlich war es doch nicht mehr so wichtig.

Wir haben das für uns damals so interpretiert, dass die SL genau wusste, dass das nicht von der
Versicherung abgedeckt wäre.
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